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_____________________________ 

 Name, Vorname 
 

________________________________ 
 Straße, Hausnummer 

 
________________________________ 

 Postleitzahl, Ort 
 
 
 

________________________________ 
 Datum 

 
 
 
 
Verlegung der Polizeihubschrauberstaffel Bayern vom Ver kehrs-
flughafen München nach Oberschleißheim;  
Antrag auf Planfeststellung i.V.m. der Änderung der luftrechtli-
chen Genehmigung der Bundespolizei -Fliegerstaffel  
Einwendungen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
ich/wir erhebe/n hiermit  
 

E i n w e n d u n g e n 
 
gegen den vom staatl ichen Bauamt München I,  Peter -Auzinger-Str. 
10, 81547 München, eingebrachten Antrag auf Unterbr ingung der Po-
lizeihubschrauberstaffel Bayern auf dem bestehenden Hubschrauber-
sonder landeplatz Oberschleißheim durch Zulassung des Betr iebs 
nach Sicht- und Instrumentenf lugregeln bei Tage und bei Nacht und 
der Anlage eines Staffelgebäudes mit Vorfeld und Hubschrauberbe-
tankungsanlage im Wege der  Planfeststellung zu 
gestatten sowie im Zusammenhang hiermit die luf tverkehrsrecht - l iche 
Genehmigung der Bundespol izei-Fl iegerstaffel Oberschleiß -heim in 
der aktuel len Fassung vom 04.02.2010, Nr. 25 -3-3721.4-2010-OSH-
Bund, zu ändern.  

 
 

I .  Ich bin/wir s ind (Zutreffendes bit te ankreuzen)  
 
  -  (   )   Eigentümer,  
  -  (   )   Wohnungseigentümer,  
  -  (   )   Erbbauberechtigter,  
  -  (   )   sonstig dinglich Berechtigter (bit te nähere Angaben:  
.    . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .)  
  -  (   )  Mieter  
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 des Grundstücks/der Wohnung (nicht Zutreffendes  
bit te streichen). . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . .  

  
 . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. .  
 (bit te vol lständige Adresse einfügen)  
 
 die selbst bewohnt wird /  zu Wohnzwecken vermietet ist  
 (nicht Zutreffendes bit te streichen).  
 
 Ich/W ir wende/n mich/uns gegen das Vorhaben insgesamt, insbe -

sondere wegen des hierdurch hervorgerufenen Lärms, der zu einer 
weiteren erhebl ichen Lärmzunahme der bereits zum jetzigen Zeit punkt 
erhebl ich vorbelasteten Gemeinde Oberschleißheim, der umliegenden 
Gemeinden und der nördlichen Gebiete der Landeshauptstadt Mün-
chen, deren Bürger und des wicht igen Naherholungsgebiets im Umfeld 
der Oberschleißheimer Schlossanlage und des Landschaftsschutzge-
biets Münchner Norden und der dort gelegenen FFH -Gebiete führen 
würde.  

 
 Das Vorhaben beeinträchtigt und verletzt mich/uns daher in eigenen 

Rechten, insbesondere meiner/unserer Gesundheit und mei-
nem/unserem Recht auf  körperliche Unversehrtheit  sowie mei -
nem/unserem Eigentum/Wohnungseigentum/Erbbaurecht/sonstigen 
dingl ichen Recht/Recht als Mieter (nicht Zutreffendes bit te streichen).  

 
I I . Im Einzelnen:  
 
1.  Das Genehmigungsverfahren leidet unter einem erhebl ichen Verfah-

rensfehler, wei l kein Raumordnungsverfahren durchgeführt worden ist .   
 
Gem. § 1 Satz 3 Nr.  12 RoV sol l für die Anlage  oder wesent l iche Än-
derung eines Flugplatzes, die einer Planfeststellung nach § 8 Luf tVG 
bedarf ,  ein Raumordnungsverfahren durchgeführt werden, wenn das 
Vorhaben raumbedeutsam ist und überört l iche Bedeutung hat. Nach 
Art.  24 Abs. 2 S. 1 BayLplG sind Vorhaben von erhebl icher überört l i-
cher Raumbedeutsamkeit vor der Entscheidung über die Zulässigkeit 
in einem Raumordnungsverfahren auf Ihre Raumverträglichkeit  zu 
überprüfen.  
 
Die erhebl iche raum- und überört l iche Bedeutung des Vorhabens folgt 
schon allein aus den von dem Vorhaben ausgehenden Lärmemiss io-
nen. Aus dem lärmtechnischen Gutachten des TÜV Süd vom 
09.05.2016 ergibt s ich, dass Dauerschallpegel von bis zu 60 dB(A) 
und Maximalpegel von 85 bis zu 90 dB(A) nicht nur auf  dem Gebiet 
der Gemeinde Oberschleißheim, sondern auch auf dem Gebiet der 
umliegenden Gemeinden und der Landeshauptstadt München auftre-
ten werden. Sollten sich die Hubschrauber nicht an die nur für den 
Instrumentenf lugbetr ieb festgesetzten An - und Abf lugrouten halten, so 
würden noch sehr viel größere Gebiete, insbesondere auch bewohnte 
Gebiete,  von diesen Lärmimmissionen betroffen sein , als in dem lärm-
technischen Gutachten dargestellt .  
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2. Darüber hinaus ist  das Vorhaben auch mater iell  nicht  geneh -
migungsfähig. 
 
a)  Zunächst s ind die Antragsunterlagen in zentralen, für die Beur-
tei lung der Genehmigungsfähigkeit  des Vorhabens bedeutsa men 
Punkten unzure ichend. 
 
aa)  Diese erwecken den Anschein, dass sie nicht für das hiesige 
Vorhaben „neu erarbeitet" worden sind, sondern dass im hiesigen 
Verfahren die Antragsunterlagen aus dem vorangegangenen luf trecht-
l ichen Genehmigungsverfahren ledigl ich mit einem neuen, aktuellen 
Datum versehen, ansonsten aber mehr oder weniger unverändert  
übernommen wurden.  
 
bb)  Besonders augenfäl l ig wird dies daran, dass sich  in den Antrags-
unterlagen weiterhin keine auch nur halbwegs nachvol lziehbare Ver-
kehrsprognose bef indet. Eine solche ist  aber Grundlage für die zur 
Beurtei lung der Genehmigungsfähigkeit  erforderlichen Gutachten zu 
den Auswirkungen des Vorhabens, insbesonder e des Lärmgutachtens.  
 
Die „detail l iertesten" Angaben zur Prognose bef inden sich noch in 
dem lärmtechnischen Gutachten der TÜV Süd Industr ieservice GmbH 
vom 09.05.2016. Aus diesem Gutachten geht hervor, dass die Ver-
kehrsprognose weiterhin ausschl ießlich au f  nicht näher er läuterten 
oder überprüfbaren Angaben der Nutzer beruht. Obwohl mitt lerwei le 
fünf  Jahre vergangen sind, l iegt auch dem „neuen" lärmtechnischen 
Gutachten vom 09.05.2016 weiterhin das Prognosejahr 2021 zugrun-
de, das bereits Grundlage des Vorgängergutachtens im luf trechtl ichen 
Genehmigungsverfahren vom 09.06.2011 gewesen war. Obwohl aus 
der „vorangegangenen" luf trechtl ichen Genehmigung vom 28.02.2013 
ersicht l ich wurde, dass insbesondere die Flugbewegungszahlen der 
Pol izeihubschrauberstaffel Bayern von Jahr zu Jahr stark schwanken , 
wurde es offensicht l ich verabsäumt, die Prognose anhand der letzten 
Betr iebsjahre zu aktual is ieren und auf einen Prognosehorizont von 
etwa 10 Jahren fortzuschreiben, wie dies rechtl ich geboten wäre.  
 
Dies obwohl es ohne weiteres möglich wäre, nähere Angaben zu den 
Flugbewegungszahlen der beiden Staf feln anhand der Flugbewegun-
gen aus den letzten Jahren zu machen. 
 
Dass es offensicht l ich verabsäumt wurde, die Prognose fortzuschrei-
ben oder zu aktualis ieren, wird auch daraus  deutl ich, dass dem lärm-
technischen Gutachten vom 09.05.2016 exakt dieselben Flugbewe-
gungen zugrunde l iegen, die bereits dem Gutachten vom 09.06.2011 
zugrunde gelegen waren.  
 
Zu all  dem kommt hinzu, dass sich in den Antragsunterlagen unter-
schiedliche Angaben zum Prognosejahr bef inden. Anders als das 
lärmtechnische Gutachten der TÜV Süd Industr ieservice GmbH vom 
09.05.2016 geht nämlich das Gutachten über die Eignung der gepla n-
ten Anlagen des Architekten Poschenrieder vom 30.09.2016 ausweis-
l ich dessen S. 7 von einem Prognosejahr 2017 aus. Dieser Wider-
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spruch zeigt umso deutl icher die Notwendigkeit ,  eine nachvol lziehba-
re Prognose zur Grundlage des Verfahrens zu machen.  
 
Es wird daher ausdrücklich 
 

b e a n t r a g t ,  
 
dem Vorhabensträger aufzugeben, eine den von  der Rechtsprechung 
entwickelten Kr iter ien zur Überprüfbarkeit  von Prognosen genügende , 
auf  einer Flugbuch- und Flugspurauswertung  der beiden Staffeln ba-
sierende, nachvol lziehbare Verkehrsprognose nachzureichen und auf 
Grundlage dieser Prognose das Ausleg ungsverfahren zu wiederholen, 
um den Betroffenen die Gelegenheit zu geben, von der Prognose 
Kenntnis zu nehmen, diese zu überprüfen und Einwendungen zu er-
heben. Ansonsten und auf Grundlage der vorl iegenden Unter lagen ist 
das verfahrensgegenständliche Vorhaben nicht genehmigungsfähig. 
 
cc)  Ein weiterer Mangel der Antragsunter lagen l iegt darin, dass die-
se nicht die isol ierten Auswirkungen des verfahrensgegenständl ichen 
Vorhabens untersuchen, sondern die Auswirkungen lediglich zusam-
men mit der bereits genehmigten Hubschrauberstaffel der Bundespo-
lizei betrachten. Damit ist  es nicht möglich, die Auswirkungen des 
verfahrensgegenständl ichen Vorhabens al leine zu beurtei len. Es ist 
daher nicht möglich,  zu beurteilen, welche Umweltbelastungen, insbe-
sondere in Hinblick auf  Lärm, aber auch auf den Naturschutz zu den 
bereits Bestehenden hinzukommen. Damit ist es nicht möglich zu be-
urtei len,  in welchem Ausmaß sich die bestehende Situation ver-
schlechtern wird.  
 
b)  Die in den Antragsunter lagen bef indl iche Standort -
alternativenprüfung ist unzureichend.  
 
aa)  Zunächst fehlt  hierin die Auseinandersetzung mit der so genann-
ten „Nul lvariante", also mit dem Verbleib der Hubschrauberstaffel am 
Flughafen München. In dem vorangegangenen luf trechtl ichen Geneh-
migungsverfahren wurde die  Notwendigkeit  eines Wegzugs vom Flug-
hafen München noch damit begründet, dass die derzeit  von der Pol i-
zeihubschrauberstaf fel Bayern dort angemieteten Flächen beim Bau 
der 3. Startbahn wegfallen würden. Nachdem derzeit  völ l ig offen ist, 
ob die planfestgeste l lte 3. Startbahn überhaupt real is iert werden wird, 
stel lt  sich derzeit  auch nicht die Notwendigkeit  eines Wegzugs.  
 
bb)  Darüber hinaus ist  die Standardalternativenprüfung auch aus 
mehreren Gründen fehlerhaft,  bzw. zumindest nicht nachvol lziehbar.  
 
Dies betr if f t insbesondere das Argument, eine Ansiedlung am Flug-
platz Oberpfaffenhofen komme nicht in Betracht, wei l dieser weiterhin 
auf  die Nutzung als Werksf lugplatz beschränkt sei und eine Erweite-
rung der Betr iebserlaubnis für einen 24 -Stunden-Flugbetr ieb durch die 
Pol izei-Hubschrauber aufgrund der bereits bestehenden Klagen und 
den zu erwartenden „Bürgerprotesten als aussichtslos" erscheine. 
Selbstverständlich wäre es rechtl ich ohne weiteres möglich, die am 
Flugplatz Oberpfaffenhofen bestehende Betr iebser lau bnis ebenso zu 
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erweitern, wie es hier erforderlich ist,  den Betr iebszweck des beste-
henden Sonder landeplatzes als Sonder landeplatz für die Hubschrau-
berstaffel der Bundespolizei um die bayerische Landespol izei zu er-
weitern. Ein Grund, warum eine solche Erwei terung des Betr iebs-
zwecks in Oberpfaffenhofen nicht möglich sein sol l,  ist  nicht ersicht-
l ich. Auch ist kein Grund ersicht l ich, weshalb es „besser" sein sol l,  
die um den Standort  Oberschleißheim wohnenden Bürger, die ohnehin 
bereits von dem 24-Stunden-Flugbetr ieb durch die Bundespol izei be-
troffen sind, auch noch einer Verkehrszunahme um über 100 % und 
dem 24-Stunden-Flugbetr ieb der Bayerischen Bereitschaftspolizei 
auszusetzen, anstatt  den Lärm und die Belastung eines 24 -Stunden-
Flugbetr iebs auf mehrere Standorte zu vertei len. Die Tatsache, dass 
an dem einen oder anderen Standort mit mehr Bürgerprotesten zu 
rechnen ist,  kann jedenfalls kein Gesichtspunkt einer sachgerechten 
fachplanerische Abwägungsentscheidung sein.  
 
Ebenso wenig nachvol lziehbar ist,  weshalb die Ansiedlung der Pol i-
zeihubschrauberstaf fel Bayern nicht an einem mitt lerwei le aufgegebe-
nen oder in Kürze aufgegebenen Standort insbesondere einem der 
Mil itärstandorte Landsberg -Penzing, Fürstenfeldbruck oder Erding 
möglich sein soll.  Jedenfalls solange diese Flächen nicht einer ande-
ren Nutzung zugeführt wurden, drängt sich eine Ansiedlung an den 
brachliegenden Flächen förmlich auf . Zum einen würden diese Flä-
chen damit wieder sinnvol l genutzt.  Zum anderen würde dies auch zu 
einer „gerechteren" Vertei lung des Lärms führen, anstatt  den Lärm 
einzig an dem ohnehin bereits durch die Bundespol izei sowie die in 
unmittelbarer Umgebung gelegenen Verkehrswege stark vorbelasteten 
Standort Oberschleißheim zu konzentr ieren.  
 
Damit drängen sich sowohl der Flugplatz Ober pfaffenhofen, als auch 
die Flugplätze Landsberg -Penzing, Fürstenfeldbruck oder Erding als 
Alternativstandorte auf .  
 
c)  Das hiesige Vorhaben widerspricht den Zielen der Raumor d-
nung und Landesplanung.  
 
Der Regionalplan München enthält  in Teil  B V.5. Ziel Z 5.2 folgendes, 
ab dem 01.04.2011 in Kraf t gesetzte Ziel:  
 

„Vorhandene ziv i l  mi tbenutzte mi l i tä r ische Flugplätze sowie Sonder -
f lughäfen und - landeplä tze so l len n icht  aufgestuf t  oder über den ge -
nehmigten Betr ieb  h inaus erwei ter t  we rden.“  

 
Ein Sonderlandeplatz wird insbesondere durch den in der Betr iebsge-
nehmigung genehmigten Betr ieb „def iniert".  In der bestehenden Be-
tr iebsgenehmigung des Sonder landeplatzes Oberschleißheim wird 
dessen Betr ieb durch die Bundespol izei -Fl iegerstaffel gestattet.  Durch 
das hiesige Verfahren sol l der Betr iebszweck der bestehenden luf t-
rechtl ichen Genehmigung auf die Pol izeihubschrauberstaf fel Bayern 
erweitert werden. Damit ist Gegenstand des hiesigen Verfahrens aus-
drücklich die Erweiterung des Betr iebs auf dem Sonder landeplatz 
über den bisher genehmigten hinaus.  
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Damit steht fest,  dass das Ziel Z 5.2 des Regionalplans München dem 
hiesigen Antrag entgegensteht.  
Diese Zielfestsetzung ist  für die Fachplanung verbindl ich. Gemäß Art.  
2 Nr. 2 BayLplG, § 3 Abs. 1 Nr.  2 ROG sind Ziele der Raumordnung 
verbindliche Festlegungen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung, 
die auf  der Ebene der Landes- oder Regionalplanung von deren Trä-
ger abschließend abgewogen worden sind. Diese Voraussetzungen 
treffen auf die Zielfestsetzung Z 5.2 des Regionalplans München zu.  
 
d)  Weiter stehen die durch das Vorhaben hervorgerufenen Lärmim-
missionen diesem entgegen, jedenfalls solange und soweit diese nicht  
durch wirksame Schutzauf lagen zu Gunsten der umliegenden Bevöl-
kerung sowie der Gemeinde Oberschleißheim und  der Nachbarkom-
munen vermieden, bzw. kompensiert werden. 
Eine sachgerechte Beurtei lung und Abwägung der durch das Vorha-
ben hervorgerufenen Lärmimmissionen  kann nicht auf  Grundlage des 
lärmtechnischen Gutachtens des TÜV Süd vom 09.05.2016 erfolgen, 
weil dieses an mehreren grundsätzl ichen Fehlern leidet.  
aa)  Zunächst sind wesentl iche, dem Gutachten zugrunde l iegende 
Annahmen fehlerhaft,  bzw. unplausibel.  
 
(1)  Wie bereits oben unter I I .  2. a) bb) ausgeführt,  l iegt dem Gutach-
ten keine plausible Verkehrsprognose zugrunde. Zusätzl ich zu den 
dort bereits beschr iebenen Mängeln, auf  die zur Vermeidung von 
Wiederholungen verwiesen werden kann, ist noch Folgendes auszu-
führen: 
 
(2)  Für die Fluglärmprognose wird eine Bahnrichtungsvertei lung von 
70/30 entsprechend der  lokalen Windrichtungsverteilung angenom-
men. Weil ein Hubschrauber auch windr ichtungsunabhängig an - und 
abf l iegen kann und unter Einsatzbedingungen schnellstmöglich sein 
Ziel erreichen sol l,  ist  diese Berechnungsgrundlage nicht plausibel. 
Das tatsächl iche An- und Abf lugverhalten der beiden Staf feln müsste 
daher anhand von Flugbuch- und Flugspurauswertungen an den jetzi-
gen Standorten überprüf t werden.  
 
(3)  In der Fluglärmprognose wird weiter unterstel lt ,  dass An - und 
Abf lüge ausschl ießl ich ent lang der vorgesehenen An- und Abf lugrou-
ten statt f inden. Auch dies ist nicht plausibel,  weil k i lometer lange Ab-
f lüge entlang von Flugrouten, die den Hubschrauber vom Einsatzziel 
entfernen, voraussichtl ich nicht prakt iziert werden. W iederum ist eine 
Flugbuch- und Flugspurauswertung beider Staffeln an ihren jetzigen 
Standorten erforderl ich, um eine belastbare Datengrundlage zu erhal-
ten. 
 
(4)  Nicht nachvol lziehbar ist auch die nicht begründete Annahme, 
dass der prognostizierte Flugverkehr zu 85 % im Tagzeitraum und le-
digl ich zu 15 % im Nachtzeitraum statt f inden wird. Vielmehr ist anzu-
nehmen, dass nur ein Tei l der Einsatzf lüge planbar ist und somit  in 
bestimmten Zeit fenstern statt f inden kann. Dies dürf te insbesondere 
für die Pol izeihubschrauberstaffel Bayern gelten, so  dass auch die 
Annahme, dass der Nachtf lugantei l beider Staf feln gleich groß ist,  
unplausibel ist.  Sofern eine Tag -/Nachtvertei lung der Flüge beider 
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Staffeln nicht anhand von konkreten Flugbuchauswertungen an den 
heutigen Standorten belegt werden kann, ist von eine r Gleichvertei-
lung der Flüge innerhalb von 24 Stunden und dami t von einem Tag-
f luganteil von 67 % und einem Nachtf lugantei l von 33 % auszugehen.  
 
Damit ist entgegen dem lärmtechnischen Gutachten des TÜV Süd vom 
09.05.2016 von mindestens 8 Flügen in der Durchschnittsnacht der 
sechs verkehrsreichsten Monate auszugehen und nicht lediglich von 
4, so dass auch von mindestens 8 Lärmereignissen in der Durch-
schnittsnacht der sechs verkehrsreichen Monate auszugehen ist.  Da-
mit wäre auch nach den Regelungen des FluglSc hG die Ermitt lung, 
Darstellung und Beurtei lung des Maximalpegel -Häuf igkeitskriteriums 
in der Nacht erforder lich.  
 
(5)  Aufgrund fehlender Kenntnisse zur Vertei lung der prognostizier-
ten jährl ichen Flugbewegungen nimmt der Lärmgutachter eine Gleich-
vertei lung der Flüge über 7 Wochentage an. Auch diese Annahme 
müsste anhand der Einsatzzeiten beider Staffeln in den letzten Jahren 
an den jetzigen Standorten ver if iziert werden.  
 
bb)  Auf Grundlage des lärmtechn ischen Gutachtens des TÜV Süd 
vom 09.05.2016 ist eine Genehmigung auch deswegen nicht möglich,  
weil die durch das Vorhaben ausgelösten Lärmkonf likte in diesem 
Gutachten nicht hinreichend unte rsucht werden, wei l  dieses der spe-
ziel len Lärmcharakterist ik des konkreten Vorhabens nicht  gerecht 
wird. Insbesondere wird in dieser Lärmuntersuchung das Problem der 
Maximalpegelbelastung, gerade in der Nacht, nicht hinre ichend unter-
sucht und gewichtet.  
 
(1)  Nachdem das FluglSchG auf das Vorhaben nicht anwendbar ist,  
sind die darin festgesetzten Werte im hiesigen Verfa hren auch nicht 
verbindlich. Damit ist die Genehmigungsbehörde gehalten, aber auch 
verpf l ichtet,  der fachplaner ischen Abwägungsentscheidung Abwä-
gungskriterien, bzw. Lärmwerte zugrunde zu legen, die dem hiesigen 
Vorhaben und dem von ihm hervorgeruf enen Lärm gerecht werden. 
Hierbei hat  die Behörde die spezielle Lärmcharak terist ik der von dem 
Vorhaben hervorgerufenen Emissionen zu be rücksichtigen und sich 
hieran zu or ient ieren.  
 
(2)  Der durch das hiesige Vorhaben hervorgerufene Lärm ist ei-
nerseits durch hohe Maximalpegel mit im Vergleich zu anderen typ i-
schen Lärmquellen jeweils ungewöhnlich langen „Einwirkungs zeiten“ 
charakteris iert,  andererseits aber durch wenige Lärmereig nisse inner-
halb des Beurteilungszeitraums und damit ungewöhnlich lange Ruhe-
zeiten. 
 
Hieraus folgt zunächst einmal, dass Dauerschal lpegel nicht  geeig net 
sind, die von dem Vorhaben hervorgerufenen Emissionen hin reichend 
zu beurtei len. Dies gilt  insbesondere in der Nacht, in der die einzel-
nen sehr hohen und jeweils lang einwi rkenden Maximalpegel zu 
Schlafstörungen und Aufwachreaktionen führen werden.  
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(3)  Hinzu kommt, dass derzeit  auf  dem Sonderlandeplatz keiner lei 
verbindliche Betr iebsregelungen exist ieren, die den An - und Abf lug 
der Hubschrauber im VFR-Betr ieb regeln.  
 
Lediglich der Bescheid der Regierung von Oberbayern, Luf tamt Süd-
bayern, vom 16.11.2007, Az.: 25-3-3721.4-2007-OSH, zur Genehmi-
gung von Starts und Landungen mit Hubschraubern auch nach In-
strumentenf lugregeln enthält  in Zif f .  I .4. eine verbindliche Festlegung 
der An- und Abf lugf lächen, die aber ausdrücklich auf  die An - und Ab-
f lüge von Hubschraubern nach Instrumentenf lug regeln beschränkt ist.  
 
Nach den Antragsunterlagen werden für das Prognosejahre im IFR -
Betrieb „ ledig lich“ 500 Flugbewegungen pro Jahr prognost iziert,  im 
VFR-Betrieb hingegen 6000 Flugbewegungen, so dass für den weit  
überwiegenden Anteil der Flugbewegungen zumindest derzeit  keine 
verbindlichen An- und Abf lugrouten und -verfahren festgesetzt sind. 
Damit ist es den Pi loten recht l ich nicht verwehrt,  im VFR -Betr ieb in 
jede bel iebige Himmelsr ichtung zu starten bzw. aus jeder beliebigen 
Himmelsrichtung zu landen, wodurch es ohne weiteres auch zu direk-
ten Überf lügen von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen kommen 
kann. Dies gilt  insbesondere bei zeitkr it ischen Einsätz en, die im 
Rahmen der Einsätze der Hubschrauberstaffel der Bayerischen Be-
reitschaftspolizei sehr viel häuf iger vorkommen werden, als bei der 
Staffel der Bundespolizei.  
 
Aus der Anlage 8.4 zum lärmtechnischen Gutachten des TÜV Süd 
ergibt sich, dass beim direkten Überf lug eines Hubschraubers an dem 
Immissionsort  am Boden mit Maximalpegeln von 85 bis 90 dB(A) zu 
rechnen ist.  Ein solcher Maximalpegel führt bei einem Ansatz einer 
Lärmminderung von ca. 15 dB(A) für ein Fenster in Kipplüf tstel lung zu 
einem Maximalpegel am Ohr des Schläfers von bis 75 dB(A), was 
zwingend nicht nur zu einer sog. Aufwachreaktion,  sondern zu einem 
vom (ehemaligen) Schläfer auch akt iv wahrgenommenen Aufwachen 
führen wird. Dieses vom (ehemaligen) Schläfer bewusst wahrgeno m-
mene Aufwachen ist  für diesen erhebl ich störender und beläst igender 
als eine sog. „Au fwachreaktion“, die in der Lärmmedizin bereits bei 
einer Störung der Tiefschlafphase ohne bewusstes Wahrnehmen 
durch den Schläfer angenommen wird. Dies gilt  insbesondere in den 
frühen Morgenstunden, in denen es nach einem vol lständigen Aufwa-
chen of tmals und verbreitet zu Schwier igkeiten beim Wiedereinschl a-
fen kommt. 
 
Hier kommt hinzu, dass die von den Hubschraubern hervorge rufenen 
Lärmereignisse durch eine im Vergleich mit anderen „typ ischen“ Lär-
mereignissen, wie z. B. einer LKW -Fahrt durch eine ungewöhnlich 
lange Einwirkungszeit  charakterisiert sind. Dies hat zur Folge, dass 
unmittelbare Überf lüge der Hubschrauber über bewohntes Gebiet oh-
ne passive Schal lschutzeinr ichtungen zwingend zu  einem Aufwachen 
der Betrof fenen führt und daher unzumutbar sind.  
 
Im Bereich Hochmutt ing kommt erschwerend hinzu, dass nach der 
dem lärmtechnischen Gutachten des TÜV Süd vom 09.05.2016  zu-
grunde l iegenden, nicht überprüfbaren Betr iebsprognose in der 
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Durchschnittsnacht der sechs verkehrsreichsten Monate mit  ca. vier 
Lärmereignissen pro Nacht zu rechnen ist.  Ausweisl ich der Anlage 8.4 
des lärmtechnischen Gutachtens des TÜV Süd vom 09.05.2016 treten 
bei An- und Abf lügen aus Osten, bzw. nach Osten auf Grundlage der 
im IFR-Betr ieb festgesetzten Flugrouten am Gut Hoc hmutt ing Maxi-
malpegel von 75 bis 85 dB(A) auf . Bei dieser Betrachtung durch den 
TÜV Süd fehlt  jedoch die Betrachtung der durch das Hovern der Hub-
schrauber von den Abstel lf lächen zum Start - und Landepunkt und um-
gekehrt insbesondere im Bereich von Hochmutt ing zusätzl ich auf tre-
tenden Lärmpegel.  
Besonders beeinträchtigend ist hierbei der lange Zeitraum, in dem der 
durch die An- und Abf lüge und das Hovern hervorgerufene Lärm 
wahrgenommen wird, wobei bei den Starts auch noch die Zeit  für die 
Checks hinzukommt. Aufgrund dieser langen Einwirkungs zeit  ist ein 
An- oder Abf lug jedenfalls für das Gebiet Hochmutt ing, bzw. Hasel-
bergl,  erheblich beläst igender oder störender als ein „normales Lärm-
ereignis“ oder ein „normaler Überf lug“ eines Flugzeugs.  Aufgrund die-
ser langen Einwirkungszeit  müssten diese Lärmereignisse „stärker 
gewichtet" werden, als ein „normaler Überf lug".  
Hieraus folgt auch, dass die Kriter ien des –  ohnehin nicht anwendba-
ren –  FluglSchG auf  Plätze mit einer „Lärmcharakterist ik“ wie hier, 
und/oder für derart  nah am Platz gelegene Immissionsorte wie Hoch-
mutt ing, bzw. Hasenbergl,  nicht geeignet sind, die durch den Platz 
hervorgerufenen Emissionen adäquat darzustel len und zu bewerten.  
Daher ist der im Lärmgutachten des TÜV Süd vom 09.05.2016 verfolg-
te Ansatz verfehlt ,  bei der Prüfung der Zumutbarkeit  bestimmter Lär-
mereignisse auf das im Fluglärmgesetz festgesetzte Maximalpegel-
Häuf igkeitskriterium abzustel len.  
 
Unabhängig davon ist ohnehin von mindestens 8 Flügen in der Durch-
schnittsnacht der sechs verkehrsreichsten Monate auszugehen, so-
dass auch nach den Regelungen des FluglSchG die Ermitt lung, Dar-
stel lung und Beurteilung des Maximalpegel -Häuf igkeitskriteriums in 
der Nacht erforderlich wäre.  
 
(4)  Aus alldem folgt,  dass das Vorhaben nicht ohne Schutz -
auf lagen zum Schutz der umliegenden Bevölkerung genehmigungs -
fähig ist.  
 
Daher muss zum Schutz der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
eine Betr iebsregelung festgesetzt werden, die sicherstel lt ,  dass be-
wohnte Gebiete,  insbesondere die im Zusammenhang bebauten Ort-
stei le, nicht unmittelbar, sondern nur in einem Abstand überf logen 
werden, der s icherstel lt ,  dass jedenfalls in der Nachtzeit  keine Maxi-
malpegel von über 70 dB(A) auf treten lassen, wenn nicht  die konkrete 
Einsatzlage einen solchen Überf lug ausnahmsweise erfordert .  
 
Für Bereiche, für die eine solche Betr iebsregelung nicht festgesetzt 
werden kann, etwa weil diese zu nah an den IFR-An- und Abf lug-
routen l iegen, muss die Bevölkerung darüber hinaus durch pa ssive 
Schal lschutzeinr ichtungen geschützt werden. Dies gilt  insbeson dere 
für Hochmutt ing. Weiter bietet  s ich zum Schutz von Hochmut t ing zu-
nächst einmal eine Betr iebsregelung an, die zumindest An f lüge aus 
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Osten untersagt, falls die Windverhältnisse dies zulassen. Nachdem 
dies aber aufgrund der Nähe zu den für das IFR-Verfahren festgesetz-
ten An- und Abf lugrouten und zum Sonderlandeplatz nicht für einen 
wirksamen Schutz ausreichen wird, s ind diese Betr iebsregelungen 
durch passive Schallschutzmaßnahmen zu e rgänzen.  
 
Hinzu kommt, dass derzeit  Fälle vorkommen, in denen Hubschrau ber 
auch nachts ihre Motoren über längere Zeit  laufen lassen. Da her ist  
zusätzlich eine Betr iebsregelung erforderl ich, die das Lau fenlassen 
der Motoren zur Nachtzeit  in Fällen, in denen dies nicht zwingend für 
einen Einsatz erforderl ich ist,  untersagt, insbesondere auch im Zuge 
von Wartungsarbeiten oder dem Auftanken etc.  Weiter drängen sich 
Maßnahmen des akt iven Schallschutzes,  wie z.B. die Err ichtung von 
Lärmschutzwänden oder -wäl len an geeigneter Stel le auf , die verhin-
dern, dass der hierdurch entstehende Lärm sensible Immissionsorte,  
wie z.B. Wohngebiete erreichen kann. Dies gilt  insbesondere zum 
Schutz der südl ich des Sonderlandeplatzes gelegenen Wohngebiete 
der Landeshauptstadt München.  
 
Ich/wir  

b e a n t r a g e /  n 
 
daher hi lfsweise ausdrücklich, das hiesige Vorhaben nicht ohne ent-
sprechende Schutzauf lagen zuzulassen.  
 
(5)  Hinzu kommen noch weitere Mängel des lärmtechnischen Gu t-
achtens des TÜV Süd vom 09.05.2016 . 
 
Anders als übl ich, setzt der vom Vorhabensträger beauftragte Gu t-
achter keine „typischen“ Immissionsorte für die um den Sonder lan -
deplatz gelegene Wohnbebauung. Aus dem Gutachten geht über haupt 
nicht k lar hervor, an welchen Stel len Menschen leben. So ist dem 
Gutachten z.  B.  auch nicht zu entnehmen, welche  konkreten Dauer-
schallpegel z.  B. im Bereich Hochmutt ing oder Hasenbergl auf treten 
und schon gar nicht, welche konkreten Spitzenschal lpegel.  
 
cc)  Ich/wir  

   b e a n t r a g e /  n    
 
dem Vorhabensträger aufzugeben, auf Grundlage einer nachvol l -
ziehbaren und überprüfbaren Verkehrsprognose eine ergänzende 
lärmtechnische Ste l lungnahme zu erstel len und vorzulegen, die den 
vorerwähnten Anforderungen genügt und die geeignet ist,  die von dem 
konkreten Vorhaben ausgehenden Belastungen darzustellen und zu 
bewerten und auf Grundlage der ergänzenden Stellungnahme das 
Auslegungsverfahren zu wiederholen, um den Betroffenen die Ge -
legenheit zu geben, hiervon Kenntnis zu nehmen und Einwendungen 
zu erheben.  
 
e)  Durch das Vorhaben werden die um den alten Oberschleißheimer 
Flughafen herum entstandenen Naherholungsg ebiets einschl ießl ich 
des hier ausgewiesenen FFH-Gebiets erhebl ich beeinträchtigt .  
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Wie bereits erwähnt, haben sich die unmittelbar um den Sonder -
landeplatz herum gelegenen Flächen zu einem derart wicht igen Nah-
erholungsgebiet entwickelt ,  dass dieses in der Verordnung des Land-
kreises München über das Landschaftsschut zgebiet „Münchner Nor-
den“ vom 24.07 .1998 geschützt wurde und zwar mit dem Schutz-
zweck, die besondere Bedeutung dieses Gebietes für die Erholung zu 
gewährleisten.  
Auch l iegt  der Standort in unmittelbarer Nachbarschaft zum FFH-
Gebiet 7735-371 „Heidef lächen und Lohwälder nördl ich von Mü n-
chen“.  
Durch das verfahrensgegenständliche Vorhaben werden sowohl das 
neue Erholungsgebiet,  als auch das Landschaftsschutzgebiet  und das 
FFH-Gebiet deutl ich stärker beeinträcht igt,  als sie es ohnehin bereits 
durch die Bundespolizei -Hubschrauberstaffel und die in ihrer unmit-
telbaren Umgebung gelegenen Verkehrswege sind. Durch das ver fah-
rensgegenständl iche Vorhaben tr it t  damit eine deutl iche Verschlechte-
rung für diese aus verschiedenen Gründen geschützten und schüt-
zenswerten Gebiete ein.  
 
Besonders negat iv ist hierbei,  dass in den vor l ieg enden Gutachten die 
Auswirkung der Ansiedlung der Hubschrauberstaf fel der Bayerischen 
Bereitschaftspolizei nicht isol iert  untersucht wird. Es erfolgt ledigl ich 
eine Gesamtbetrachtung der Auswirkungen mit der bereits genehmig-
ten Hubschrauberstaffel der Bundespol izei in Summe. Daher lässt 
sich das Ausmaß der zu erwartenden Verschlechterung anhand der 
vor l iegenden Unterlagen überhaupt nicht beurteilen.  

 
I I I . Zusammenfassend ist Folgendes festzuhalten:  

 
1.  Die Auslegungsunterlagen sind unvol lständig.  
 

Insbesondere fehlt  eine auch nur halbwegs nachvol lziehbare oder 
überprüfbare Verkehrsprognose, die Grundlage für die  Beurtei lung der 
von dem Vorhaben hervorgerufenen Beeinträchtigungen sein müsste. 
Daher lassen sich die Antragsunterlagen und hier insbeso ndere das 
lärmtechnische Gutachten auch nur eingeschränkt überprüfen. Im 
Hinblick auf  die zugrunde gelegten Verkehrszahlen, die unmittelbare 
Auswirkung auf die von dem Vorhaben ausgehenden Belastungen h a-
ben, bleibt den Betroffenen nichts anderes übrig, als den Behauptun-
gen des Vorhabensträgers zu glauben  oder nicht zu glauben. Hinzu 
kommt, dass auch zahlreiche in der Verkehrsprognose, bzw. dem 
lärmtechnischen Gutachten getroffene Grundannahmen unplausibel 
sind. Insbesondere ist von einem deut l ic h höheren Nachtf lugantei l von 
33 % auszugehen.  
 
Die Antragsunterlagen sind nicht geeignet, das Ausmaß der durch das 
verfahrensgegenständl ichen Vorhaben zu erwartenden Verschlechte-
rung zu beurtei len, weil sie dessen Auswirkungen nicht allein und iso-
l iert  betrachten, sondern nur im Zusammenspiel mit den Auswirkun-
gen durch die bereits genehmigte Bundespolizei -Hubschrauberstaffel.  
 
Ferner erwägen die Antragsunterlagen den Anschein, dass sie nicht 
für das hiesige Vorhaben neu erarbeitet worden sind, sondern aus 
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dem vorangegangenen luf trechtl ichen Genehmigungsverfahren über-
nommen und ledigl ich mit einem neuen Datum versehen wurden. Die-
ser Mangel wird insbesondere bei der lärmtechnischen Untersuchung 
augenfäll ig. Die dieser zugrunde l iegende Verkehrsprognose wurde 
nicht anhand der Flugbewegungszahlen der letzten Jahre aktual is iert. 
Hinzu kommt, dass der diese Untersuchung zugrunde l iegende Prog-
nosehorizont 2021 deutl ich zu kurz ist.  
 

2.  Dem verfahrensgegenständlichen Vorhaben stehen verbindl iche 
Zielfestsetzungen der Raumordnung und Landesplanung entgegen.  
 

3.  Die in den Antragsunterlagen bef indliche Standortalternat ivenprüfung 
ist unzureichend. Zum einen wird die Nullvariante nicht untersucht. 
Zum anderen werden sich aufdrängende Standortalternativen mit 
rechtl ich nicht tragbaren Argumenten abgelehnt. Insbesondere der 
Sonderlandeplatz Oberpfaffenhofen, als auch mehrere im Umkreis ge-
legene bereits oder in baldiger Zukunft aufgegebene Mil itärstandorte 
drängen sich als Standortalternat iven auf.  
 

4.   Das verfahrensgegenständl iche Vorhaben wäre jedenfalls ohne 
Schutzauf lagen zur Vermeidung und Verminderung der von dem Vor-
haben ausgehenden Lärmimmissionen nicht genehmigungsfähig.  
 
Das in den Auslegungsunterlagen bef indl iche lärmtechnische Gut -
achten des TÜV Süd verkennt die spezielle von dem Vorhaben aus -
gehende Lärmcharakterist ik und ist daher nicht geeignet, die von dem 
Vorhaben ausgehenden Beläst igungen und Beeinträchtigungen in der 
rechtl ich gebotenen Form wiederzugeben und zu b eschreiben. Dieses 
Gutachten kann daher keine taugl iche Entscheidungs grundlage über 
den Genehmigungsantrag sein.  
 

5.  Das mitten in einem wicht igen Naherholungsgebiet und mi tten 
innerhalb naturfachl ich hochwert iger und naturschutzrechtl ich g e-
schützter Flächen gelegene Vorhaben führt zu einer erhebl ichen Be-
einträchtigung der Erholungsfunktion sowie der aus naturfachlicher 
Sicht hochwert igen und schützenswerten Flächen.  
 

6.  Das Vorhaben ver letzt mich/uns  in eigenen Rechten.  
 

7.  Ich/wir  
   b e a n t r a g e /  n    

 
daher, den verfahrensgegenständlichen Antrag auf Genehmigung der 
Anlage und des Betr iebs eines Hubschraubersonder landeplatzes  
für die Pol izeihubschrauberstaf fel Ba yern 
 

   a b z u l  e h n e n .     
 
 
Mit f reundlichen Grüßen 
 
 


